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DER BUNDESMINISTER 

1II-1218 der Beilagen zu den Steno~raphischen Protokollen 

des Nationalrates XVI. Gesetzgebungspenode 

FüR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE Wien, am 4. April 1984 

10.101/16-I/1b-84 

Schriftliche parlamentarische 
Anfrage Nr. 500/J der Abgeord­
neten Dr. JANKOWITSCH, HEINDL 
und Genossen betreffend Verbes­
serung der österreichisch-afri­
kanischen Wirtschaftsbeziehungen. 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Anton BEN Y A 

PARLAMENT 

4'5 lAB 

1984 -04- 0 4 
zu SOl) IJ 

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 500/J 

betreffend Verbesserung der österrelchisch-afrikanischen Wirtschafts­

beziehungen, welche die Abgeordneten Dr. JANKOWITSCH, HEINDL und Ge­

nossen am 22. Februar 1984 an miqh richteten, beehre ich mich wie 

folgt Stellung zu nehmen: 

Zu Punkt 1 der Anfrage: 

a) Der Anteil Afrikas am Gesamtaußenhandel österreichs betrug im Jah-

re 1983 12.040 Millionen ÖS, das sind 3,46 % bei der österreichi­

schen Einfuhr und 11.444 Millionen öS, das sind 4,13 % bei der öster­

reichischen Ausfuhr. 

Der Warenverkehr war im Jahre 1983 im Vergleich zum Vorjahr sowohl bei 

der Einfuhr (-3,4 %) als auch bei der Ausfuhr (-16,4 %) rückläufig. 

Wie aus der beiliegenden Aufstellung über die 12 wichtigsten afrika­

nischen Handelspartner hervorgeht, liegt Algerien- mit einem Handels­

volurnen von 5,2 Milliarden ÖS an 1. Stelle (drittgrößter Überseepart­

ner; 20. Stelle weltweit), gefolgt von Libyen und Nigerien. 
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Mit Ausnahme Benins und der Republik Südafrika handelt es sich 

bei den import- wie exportmäßig wichtigsten Handelspartnern Afri­

kas naturgemäß um Erdöl produzierende Länder. 

b) Was die warenmäßige Zusammensetzung der österreichisch-afrikani­

schen Wirtschaftsbeziehungen betrifft, liegt entsprechend der un­

ter Punkt a) angeführten regionalen Verteilung das Schwergewicht 

der Importe aus Afrika auf dem Sektor Brennstoffe und Energie (Erd­

öl), auf welchen im Jahre 1983 74,22 % der Gesamtimporte entfielen. 

An 2. Stelle rangiert der Sektor Ernährung mit 8,45 %, Rohstoffe 

(Baumwolle, Erze) mit 8,32 % und bearbeitete Waren (NE-Metalle, 

Textilien) mit 5,44 %. Auf der österreichischen Exportseite liegen 

bearbeitete Waren (Textilien, Metallwaren, Papier und Pappe, Waren 

aus mineralischen Stoffen, Eisen und Stahl) mit 41,74 % an 1. Stel­

le, gefolgt von Maschinen und Verkehrsmittel mit 35,46 %, Rohstof­

fen (Holz, Spinnstoffe) mit 7,47 %, chemischen Erzeugnissen mit 

6,70 % sowie sonstigen Fertigwaren mit 4,49 %. 

Zu Punkt 2 der Anfrage: 

Die derzeitige Konzentration ist bedingt durch die jeweilige wirtschaft­

liche Struktur des Partnerlandes, die vom teilweise industrialisierten 

Staat über den Staat mit rein landwirtschaftlichen Strukturen bis zu den 

"ärmsten Ländern der Welt" reicht. 

Wie bereits zu Punkt la) erwähnt, wickelt sich der Hauptteil des Waren­

verkehrs mit den Erdöl produzierenden Staaten Afrikas ab. Fast alle übri­

gen afrikanischen Staaten haben mit schweren Devisenproblemen zu kämpfen, 

sodaß die reinen Liefergeschäfte in diesen Relationen eher die Ausnahme 

bilden. Darüberhinaus wirken sich die immer stärker in den Vordergrund 

tretenden Finanzierungsfragen, das Verlangen auf Kompensationsgeschäfte, 

tarifarische und verwaltungstechnische Handelshemmnisse der verschieden­

sten Art hemmend auf die an und für sich wünschenswerte Verbreiterung des 

Warenaustausches auf alle afrikanischen Staaten aus. 
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Trotz dieser Schwierigkeiten wird laufend versucht, auch die 

regionale Struktur zu verbessern. So wird Afrika etwa auch im 

Rahmen der Außenhandelsorganisation der Bundeskammer der gewerb­

lichen Wirtschaft durch 13 Außenhandelsstellen bearbeitet, eine 

Anzahl, die immerh1n 15 % der 88 weltweit errichteten Außenhan­

delsstellen entspricht. 

Zu Punkt 3 der Anfrage: 

Grundsätzlich wäre hiezu zu bemerken, daß sich die österreichi­

schen Exporte an den jeweiligen Bedürfnissen bzw. Importvorschrif­

ten der einzelnen Länder orientieren. Die bereits unter Punkt 2 

angeführten Handelshemmnisse wirken besonders in diesen Bereich 

herein. Darüberhinaus werden seitens der afrikanischen Staaten 

vor allem Maschinen und Anlagen sowie Halb- und Fertigwaren nach­

gefragt. Konsumgüter im engeren Sinn sind selbst in den relativ 

reicheren afrikanischen Staaten aus Devisengründen schwer abzuset­

zen. 

Allein eine stärkere Ausnützung des vorhandenen Informationsmate­

rials im Wege der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft und/oder 

über die österreichischen Außenhandelsstellen, eine zeitgerechte 

Marktbearbeitung sowie eine Verbesserung der persönlichen Kontakte 

durch die österreichischen Firmen könnte bereits eine wesentliche 

Verbesserung der derzeit gegebenen Situation bringen. Darüberhinaus 

wäre eine Verstärkung des Informationsaustausches , eine Ausweitung .. 

der Produkten- und Angebotspalette durch die afrikanischen Staaten 

sowie eine bessere Ausnützung der Möglichkeiten, die sich bei Pro­

jekten mit internationaler Finanzierung ergeben, sicherlich ein ge­

eigneter Weg, um eine Ausweitung der österreichischen Exporte sowie 

deren stärkere Diversifizierung zu erreichen. 

Zu Punkt 4 der Anfrage: 

Österreichischerseits besteht die grundsätzliche Bereitschaft, mit 

allen afrikanischen Staaten, die am Abschluß eines Wirtschaftsabkom­

mens interessiert sind, in entsprechende Verhandlungen einzutreten. 
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Solche Wirtschaftsabkommen bestehen bereits derzeit mit: 

Marokko: 

Ägypten: 

Kamerun: 

Liberia: 

Algerien: 

- Handelsabkommen zwischen der österreichischen 

Bundesregierung und der Regierung des Königrei­

ches Marokko vom 10. Mai 1958. 

- Abkommen zwischen der österreichischen Bundesre­

gierung und der Regierung des Königreiches Marok­

ko über wirtschaftliche und technische Zusammen­

arbeit vom 17. März 1972. 

- Handelsabkommen zwischen der österreichischen Bun­

desregierung und der Regierung der Vereinigten Ara­

bischen Republik vom 1. Jänner 1960. 

- Abkommen über wirtschaftliche und technische Zusam­

menarbeit zwischen der österreichischen Bundesregie­

rung und der Regierung der Arabischen Republik Ägyp­

ten vom 18. Jänner 1975. 

- Handelsabkommen zwischen der Republik österreich und 

der Bundesrepublik Kamerun vom 9. November 1962. 

- Abkommen über wirtschaftliche und technische Zusam­

menarbeit zwischen der Republik Österreich und der 

Bundesrepublik Kamerun vom 14. Jänner 1964. 

- Handelsabkommen zwischen der Republik Österreich und 

der Republik Liberia vom 29. Juni 1963. 

- Handelsabkommen zwischen der österreichischen Bundes­

regierung und der Regierung der Demokratischen Volks­

republik Algerien vom 2. Juli 1974. 
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Libyen: 

Tunesien: 

Sudan: 

Nigerien: 
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- Abkommen über wirtschaftliche, wissenschaftli­

che und technische Zusammenarbeit zwischen der 

österreichischen Bundesregierung und der Regie­

rung der Libyschen Arabischen Republik vom 22. 

April 1975. 

- Handels- und Zahlungsabkommen zwischen der öster­

reichischen Bundesregierung und der Regierung der 

Republik Tunesien vom 25. Mai 1976. 

- Abkommen über wirtschaftliche und technische Zusam­

menarbeit zwischen der österreichischen Bundesregie­

rung und der Regierung der Demokratischen Republik 

Sudan vom 21. Mai 1977. 

- Abkommen' zwischen der österreichischen Bundesregie­

rung und der nigerianischen Bundesregierung über 

wirtschaftliche, industrielle und technische Zusam­

menarbeit vom 9. Februar 1982. 

Nachstehende Wirtschaftsverträge befinden sich im Verhandlungs­

stadium: 

Senegal: 

Zaire: 

- Handels- und Zahlungsabkommen zwischen der Republik 

österreich und der Republik Senegal. Der letzte öster­

reichische Gegenentwurf wurde 1978 übermittelt; seit­

dem senegalesischerseits keine Rückäußerung. 

- Handels- und Zahlungsabkommen zwischen der österrei­

chischen Bundesregierung und dem Exekutivrat der Re­

publik Zaire. Bezüglich des Vertragstextes wurde be­

reits Übereinstimmung erzielt; das Abkommen ist je­

doch noch nicht unterzeichnet. 

~ Abkommen zwischen der österreichischen Bundesregie­

rung und dem Exekutivrat der Republik Zaire über die 

wirtschaftliche, industrielle und technische Zusammen-
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arbeit. Der letzte österreichische Gegenvorschlag 

wurde im Februar l~83 übermittelt; seitdem keine 

Rückäußerung seitens Zaire. 

- Handels- und Zahlungsabkommen zwischen der öster­

reichischen Bundesregierung und der nigerianischen 

Bundesregierung. Ein österreichischer Gegenvorschlag 

ist im Juni 1983 der nigerianischen Seite übermittelt 

worden; seitdem keine Rückäußerung seitens Nigeriens. 

Zu Punkt 5 der Anfrage: 

Die wirtschaftlichen Strukturen in den ehemaligen Kolonialgebieten Afrikas 

sind nach wie vor-auf die früheren Mutterländer ausgerichtet, welche noch 

viele Firmenvertretungen neben den weiter bestehenden persönlichen Kontak­

ten und sonstigen Bindungen in den ehemaligen Kolonialgebieten aufzuweisen 

haben. Diese Vorteile treffen auf Österreich nicht zu und können durch den 

Vorteil, der sich aus der Neutralität Österreichs ergibt, nicht wettgemacht 

werden. Darüberhinaus wirkt sich das Fehlen größerer Handelshäuser in Öster­

reich, mangelnde Sprachkenntnisse bei vielen österreichischen Firmenvertre­

tern sowie die bereits erwähnte zu geringe Ausnützung des vorhandenen Infor­

mationsstandes erschwerend auf eine Ausweitung der Handelsbeziehungen aus. 

Eine verstärkte Marktbearbeitung sowie eine Zusammenarbeit mit ausländischen 

Handelshäusern, insbesondere in Frankreich und England, könnte eine Besse­

rung der derzeitigen Situation mit sich bringen. Besonders empfehlenswert 

wäre die Errichtung von Zweigniederlassungen oder Exportbüros in den afrikani­

schen Staaten. 

Zu Punkt 6 der Anfrage: 

Wegen des Fehlens rechtlich positiver Normen sowie im Interesse der Wahrung 

der Chancengleichheit der österreichischen Unternehmen auf diesen Märkten er-

scheint eine solche Möglichkeit allein für österreich nicht gegeben. Bei von 

465/AB XVI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)6 von 9

www.parlament.gv.at



- 7 -

der Weltbank finanzierten Großprojekten werden zum Teil der­

artige Auflagen bereits gehandhabt. Eine diesbezügliche gene­

relle Regelung könne nach meiner Auffassung ebenfalls nur auf 

internationaler Ebene erfolgen. 

~~ 
BEILAGEN 
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Land 

Libyen 
Algerien 
Ägypten 
Benin 
SUdafrika 
Nigerien 
Tunesien 
Sudan 
Simbabwe 
Senegal 
Kenia 
Marokko 

GegenUberstellung der Exporte und Importe mit den 12 
wichtigsten afrikanischen Handelspartnern; Reihung nach Ausfuhr 

AUSfuhr 
in Mill.öS 

1.938 
1.934 
1.672 
1.519 
1.216 
1.018 

297 
286 
183 
151 
138 
107 

1983 
Einfuhr 

in Mill.öS 

2.698 
3.283 

886 
0,02 

1.078 
1.634 
1.057 

20 
215 

3,6 
75,8 
88 
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